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1. Einleitung



• in GR-Klausur 10/2019 Thema 

• Antrag: Beratung des Themas ‚Unechte Teilortswahl‘ 

in den Ortschaftsräten und Beschlussempfehlung an 

den Gemeinderat 

• in 02/2020 formelle Behandlung (ohne Aussprache) 

im Gemeinderat und Verweis an die Ortschaftsräte

• Infoveranstaltungen in den Ortschaften am 

10.10.2022, 11.10.2022 und 12.10.2022



• am 07.11.2022 zeitgleiche Behandlung in allen 

Ortschaftsräten; Festlegung Beschlussempfehlung

• am 17.11.2022 Entscheidung im Gemeinderat



2. Arten von Wahlen nach   

Wahlgebietsgliederung



Quelle der nächsten 3 Folien :

Städtetag Baden-Württemberg, 02/2020









3. Alternativen für die 

Stadt Kenzingen bei der 

GR-Wahl 2024



Beibehaltung der ‚Unechten Teilortswahl‘

• Wahrung ‚Status Quo‘

• ‚alle Wahlberechtigten wählen die Bewerber nach 

Teilort‘



Abschaffung der ‚Unechten Teilortswahl‘

• Veränderung des bisherigen Wahlverfahrens

• Einführung der Wahl ohne Wahlgebietsgliederung

• ‚alle Wahlberechtigten wählen alle Bewerber‘



4. Aspekte für 

Beibehaltung und für 

Abschaffung



Quelle der nächsten Folien mit gelb hinterlegter Überschrift:

Städtetag Baden-Württemberg, 02/2020



Gemeindeteil Mindest-Sitzzahlen

Kenzingen 13

Nordweil 2

Bombach 1

Hecklingen 2

Gesamtsumme 18

+ Ausgleichssitze (2019: 2 x A)









Kenzingen: 83,01



Gültige und ungültige Stimmzettel

• Stimmzettel im ‚Ganzen‘, nicht einzelne Stimmen

• 2019: 4.318 gültige Stimmzettel, 201 ungültige

Stimmzettel

• häufigste Gründe:

- Stimmzettel enthält mehr Stimmen, als der Wähler 

hat (127 Fälle)

- Stimmzettel enthält keine gültige Stimme, Name   

Gewählter nicht lesbar, Vorbehalt  (32 Fälle)



Kenzingen

Kenzingen: 

56,29 %



2.

Kenzingen: 

4,45



3.

Kenzingen: 

11,11 (10 – 20)



Weitere Aspekte

• Ratsmitglieder haben per Gesetz die Interessen der

gesamten Gemeinde zu vertreten

• mit der Abschaffung haben die Ortsteile die

Möglichkeit, mehr Vertreter als zuvor festgeschrieben

zu entsenden

• gänzlich unberührt von der Diskussion sind die

Ortschaften, die Ortschaftsverfassungen der

Ortschaftsrat und die Funktion des

Ortsvorstehers, die allesamt bestehen bleiben



5. Entwicklungen bei der 

Unechten Teilortswahl








